
Wichtige Hinweise zur Vergabe 30.02-2025/0089 - Freigestellter Schülerverkehr 

1. Bitte beachten Sie, dass alle Preisangaben in Netto erfolgen müssen. Im 
elektronischen Leistungsverzeichnis ist eine Umsatzsteuer von 0% hinterlegt, sodass 
die Bruttosumme der Nettosumme entspricht.  

Im verwendeten Angebotsschreiben des Formularsatz des VHB ist standartmäßig 
vorgegeben, dass die Angebotssumme inklusive Umsatzsteuer anzugeben ist. Aus 
technischen Gründen ist es nicht möglich diese Formulierung zu entfernen, sodass 
hiermit der Hinweis erfolgt, dass alle Summen (einschließlich der benannten Stelle im 
Angebotsschreiben) als Netto-Summen gewertet werden und dementsprechend alle 

Preiseintragungen in Netto zu erfolgen haben.  

2. Sofern für ein Los kein Angebot abgegeben werden soll, sind in dem entsprechenden 
Losblatt keine Eintragungen vorzunehmen. 

3. In der Leistungsbeschreibung und den Losblättern sind jeweils zwei verschiedene 
Losnummern angegeben.  
Die in der Leistungsbeschreibung vorne und in den Losblättern angegebene 
Losnummer stellt die Losnummer des Vergabeverfahrens dar und ist bei Bieterfragen 
entsprechend anzugeben. 
Die jeweils hinter dem Schulnamen stehende Losnummer ist die interne Losnummer 
der Schülerbeförderung und ist erst nach einer erfolgten Zuschlagserteilung während 
der Vertragslaufzeit relevant. 

4. Außerdem von den Bietern einzureichen sind Tourenpläne sowie Ausdrucke von  
"google maps". 

5. Sofern ein Anbot abgegeben wird, bei dem die Durchführung der Beförderung mittels  
 Kraftomnibus erfolgen soll, ist bei Angebotsabgabe eine Kopie des Fahrzeugscheines  
 aus welcher die Antriebsart hervorgeht mit einzureichen. 


